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Beschluss der ausserordentlichen Delegiertenversammlung
des Schweiz. Verbandes für Frauenstimmrecht v. 23. März
in Bern

„Der Schweizerische Verband für Frauenstimmrecht hat sich in einer
ausserordentlichen DelegiertenVersammlung zusammengefunden nach dem

negativen Entscheid des Ständerates über das Frauenstimmrecht. Die De-

legiertenversammlung beauftragte den Zentralvorstand, sich mit den

wohlgesinnten Parlamentariern in Verbindung zu setzen, damit eine neue
Motion bei den eidgenösssischen Räten eingereicht werde.

Die DelegiertenVersammlung zählt darauf, dass der Bundesrat einen neuen

günstigen Bericht über das Frauenstimmrecht ausarbeite und dass eine

Partialrevision der Bundesverfassung dem Volke zur Ab-

Stimmung vorgelegt werde. Weiter hat die DelegiertenVersammlung he-

schlössen, kantonale Initiativen zu organisieren".

Resolution zum neuen Bürgerrechtsgesetz
Der zu seiner Generalversammlung in Bern tagende Schweizerische

Verband für Frauenstimmrecht bedauert, dass der Ständerat, obwohl er
der ausheiratenden Schweizerin die Möglichkeit gibt, ihr Bürgerrecht bei-
zubehalten, die Bestimmung gestrichen hat, wonach die Wiedereinbürge-
rung derjenigen Frauen möglich würde, die ihr Bürgerrecht bei Inkraft-
treten des Gesetzes bereits verloren haben.

Er ersucht die eidg. Räte dringend, diesen Frauen, die heute unter
dem Verlust ihres Schweizerbürgerrechts leiden, die Möglichkeit der
Wiedereinbürgerung zu gewähren, und dass ausserdem eine einjährige
Optionsfrist vom Tage der Heirat an vorgesehen werde.
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